
  

   
 
 
 
 

 

Amtsblatt der Stadt Hilden 
 

Sitzungstermine 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 

  1. Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 73A, 6. Änderung (VEP Nr. 13) für den 
Bereich Berliner Straße/ Hochdahler Straße/ Mittelstraße (Reichshof-Areal) - 
Korrektur der Bekanntmachung 

  2. Offenlage der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 73A, 3. Änderung für den 
Bereich Berliner Straße/Am Rathaus 

  3. Offenlage des Bebauungsplanes Nr. 73A, 4. beschleunigte Änderung für den 
Bereich Berliner Straße/Am Rathaus 

  4. Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 106 A - 5. Änderung für den 
Bereich Gerresheimer Str./Stockshausstr./Herderstr. und  Trasse der 
Wuppertaler Stadtwerke 

  5. Einstellung des Planverfahrens für den Bebauungsplan Nr. 237 für den Bereich 
Düsseldorfer Straße/ Grabenstraße/ Liebigstraße 

  6. Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 14B, 1. vereinfachte Änderung für den 
Bereich Am Kronengarten / Heiligenstraße als Satzung 

  7. Aufstellungsbeschluss zur Erhaltungssatzung gem. § 172 BauGB für den 
Bereich Ecke Grünstraße/ Kilvertzheide 

Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Hilden 

  8. Parkettrenovierung im Jugendzentrum AREA 51 

  9. Austausch von Spielsand 

10. Wärmedämmputz Helmholtz-Gymnasium 

11. Metallbau- und Verglasungsarbeiten Helmholtz-Gymnasium 

Jahrgang 16 

Nr. 09 

Datum 08.04.2009 

Herausgeber: 
Der Bürgermeister der Stadt Hilden –Haupt- und Personalamt, 
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Sitzungstermine 2009 
 

                 *Verabschiedung Haushalt 
 

Bei Interesse an den Tagesordnungen, können diese beim Bürgermeisterbüro unter 
� 0 21 03 / 72-106 oder mailto:miriam.russo@hilden.de angefordert werden. 

Die Tagesordnungen werden dann - entweder einmalig oder aber auch auf Wunsch regelmäßig - kostenlos zugesandt. 
**************************************** 

 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 

 
1. Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 73A, 6. Änderung (VEP Nr. 13) für den Bereich Berliner 

Straße/ Hochdahler Straße/ Mittelstraße (Reichshof-Areal) - Korrektur der Bekanntmachung  
 

Der im Amtsblatt 08/09 vom 02.04.2009 unter Punkt 5 zur Orientierung veröffentlichte Kartenausschnitt 
zeigte ein falsches Plangebiet. 
Daher wird der richtige Kartenausschnitt nochmals abgebildet. 
 
Hilden, 07.04.2009 
Günter Scheib 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Offenlage der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 73A, 3. Änderung für den Bereich 
Berliner Straße/Am Rathaus 
 

Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung vom 01.04.2009 die öffentliche Auslegung der Aufhe-
bung des Bebauungsplanes Nr. 73A, 3. Änderung gemäß § 3 Abs. 2 und § 13 Baugesetzbuch in der 

 Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Rat 28.   01.*  24.  26.  28. 25. 16. 

Haupt- und Finanzausschuss   11.  27.    23.   02. 

Rechnungsprüfungsausschuss   02.      21.  16.  

Personalausschuss  16.       14.    

Wirtsch.-u. Wohnungsbauförderungsaussch.  09.   13.      18.  

Stadtentwicklungsausschuss 07. 04. 18. 29.  03.  19.  07. 11. 09. 

Ausschuss für Schule, Sport und Soziales  05.    10.     26.  

Kulturausschuss  11.   28.       10. 

Paten- und Partnerschaftsausschuss  18.           

Jugendhilfeausschuss  12.    04.     19.  

Wahlausschuss    27.  22.       

Wahlprüfungsausschuss           09.  

Integrationsbeirat  26.   07.   27.   12.  

Kinderparlament      09.      08. 

Jugendparlament     26.      10.  



Amtsblatt der Stadt Hilden Nummer 09/09 – Seite 3 
 

  

Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 24. Dezember 2008 (BGBl. I S. 3018  beschlossen. 
 

Das Plangebiet zur Aufhebung der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 73A liegt in unmittelbarer Nä-
he der Innenstadt und wird begrenzt im Norden durch den Fahrbahnrand der Berliner Straße, im Wes-
ten durch den Fahrbahnrand der Straße Am Rathaus sowie im Südosten durch die Itter. Davon betrof-
fen sind die Flurstücke 1720, 1786 sowie teilweise Flurstücke 1721 und 1847 der Flur 48 der Gemar-
kung Hilden und teilweise die Flurstücke 801 und 805 der Flur 50 der Gemarkung Hilden. 
 

Die innerhalb des Bebauungsplans Nr. 73A, 3. Änderung festgesetzten überbaubaren Flächen sollen 
aufgehoben werden, da diese ausschließlich die Errichtung eines 1999 geplanten Vorhabens beinhal-
ten, das heute nicht mehr errichtet werden soll. 
 

Dem Offenlagebeschluss liegt der Entwurf der Begründung mit Stand vom 13.02.2009 zugrunde. 
 

Der o.g. Bebauungsplan zur Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 73A, 3. Änderung liegt einschließlich 
Begründung in der Zeit vom 
 

20.04.2009 bis einschließlich 25.05.2009 
 

während der Dienststunden im Planungs- und Vermessungsamt der Stadt Hilden im Verwaltungsge-
bäude Am Rathaus 1, 4. Etage, Zimmer 440, zu jedermanns Einsicht aus. Es wird darauf hingewie-
sen, dass während der Zeit der Auslegung Anregungen zu dem Planentwurf vorgebracht wer-
den können. 
 

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB können nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen unberücksichtigt 
bleiben. 
 

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung (Nor-
menkontrollantrag) unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom An-
tragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten gel-
tend gemacht werden können. 
 

Die Aufhebung des Bebauungsplanes hat keine nennenswerten negativen Auswirkungen auf die Um-
welt, weshalb sich die gemeinsame Auslegung mit umweltbezogenen Stellungnahmen / Informationen 
erübrigt.  
 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 13 Abs. 3 BauGB im Rahmen dieses Aufhebungsver-
fahrens von einer Umweltprüfung abgesehen wird.  
 

Der aufzuhebende Bebauungsplan inkl. Begründung kann mit den weiteren Unterlagen auch im Inter-
net unter www.stadtplanung-hilden.de-> Bebauungsplan-> Hilden-Mitte-> 73A-04 -> Bezug zum Plan 
73A 03-AH… eingesehen werden. 
 

Im Zusammenhang mit dem Datenschutz wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein Bauleitplan-
verfahren ein öffentliches Verfahren ist und daher in der Regel alle dazu eingehenden Anregungen im 
Originalzustand (Kopien) in öffentlichen Sitzungen (Fachausschüsse und Rat) beraten und entschieden 
werden, sofern sich nicht aus der Art der Anregungen oder der Person des Betroffenen ausdrückliche 
oder offensichtliche Einschränkungen ergeben. 
 
Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird 
hingewiesen.  
 
Hilden, den 03.04.2009 
Günter Scheib 
Bürgermeister 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die Veröffentlichung vorstehender Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.  
 
Hilden, den 03.04.2009 
Günter Scheib 
Bürgermeister 
 
 

3. Offenlage des Bebauungsplanes Nr. 73A, 4. beschleunigte Änderung für den Bereich 
Berliner Straße/Am Rathaus 
 

Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung vom 01.04.2009 die öffentliche Auslegung des Bebau-
ungsplanes Nr. 73A, 4. beschleunigte Änderung gemäß § 3 Abs. 2 und § 13a Baugesetzbuch in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 24. Dezember 2008 (BGBl. I S. 3018) beschlossen. 
 

Das Plangebiet wird begrenzt im Norden durch die Berliner Straße, im Westen durch die westliche 
Grenze der öffentlichen Grünanlage Fußweg Rathaus-Berliner Str. sowie im Süden durch die Südseite 
der Itter. Davon betroffen sind die Flurstücke 803, 804, 805, 806 und 807 sowie teilweise das Flurstück 
801 der Flur 50 der Gemarkung Hilden und die Flurstücke 1720 und 1786 sowie teilweise das Flurstück 
1847 der Flur 48 der Gemarkung Hilden. 
 

Bei den Grundstücken Am Rathaus 21 und 40 handelt sich um zwei Grundstücke, die aus städtebauli-
chen Gründen für die Hildener Innenstadt besonders wichtig sind. Sie stellen – insbesondere von den 
nördlich und östlich gelegenen Wohngebieten der Stadt Hilden aus betrachtet – einen der Eingangsbe-
reiche zur Innenstadt sowie das „Tor“ zur öffentlichen Tiefgarage „Rathaus“, die viele der Innenstadtbe-
sucher anfahren, dar. 
 

Aufgrund ihrer exponierten Lage hat es für die beiden städtischen Grundstücke bereits mehrere Anläu-
fe von der Stadt Hilden gegeben, sie zu vermarkten und dann zu bebauen. Mit diesem Bebauungs-
planverfahren soll der städtebauliche Rahmen für die Bebauung der Grundstücke festgelegt werden. 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes soll planungsrechtlich die Errichtung von mehrgeschossigen 
Wohngebäuden ermöglichen. 
 

Dem Offenlagebeschluss liegt die Entwurfsbegründung mit Stand vom 04.03.2009 zugrunde. 
 

Der o.g. Bebauungsplan liegt einschließlich Begründung in der Zeit vom 
 

20.04.2009 bis einschließlich 25.05.2009 
 

während der Dienststunden im Planungs- und Vermessungsamt der Stadt Hilden im Verwaltungsge-
bäude Am Rathaus 1, 4. Etage, Zimmer 440, zu jedermanns Einsicht aus. Es wird darauf hingewie-
sen, dass während der Zeit der Auslegung Anregungen zu dem Planentwurf vorgebracht wer-
den können. 
 

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB können nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen unberücksichtigt 
bleiben. 
 

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung (Nor-
menkontrollantrag) unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom An-
tragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten gel-
tend gemacht werden können. 
 

Folgende umweltbezogenen Stellungnahmen / Informationen sind verfügbar: 
 

- Schalltechnische Untersuchung vom Büro grasy+zanolli engineering aus Köln, Stand 07.11.2008, 
sowie ergänzende Stellungnahme des Büros vom 06.02.2009 

- Stellungnahme des Kreises Mettmann vom 22.12.2008 
- Stellungnahme des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes vom 29.01.2009 
- Stellungnahme des B.U.N.D, Ortgruppe Hilden, vom 30.01.2009 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 3 
BauGB im Rahmen dieses Aufstellungsverfahrens von einer Umweltprüfung abgesehen wird.  
 

Der Entwurf des Bebauungsplanes inkl. Begründung kann mit den weiteren Unterlagen auch im Inter-
net unter www.stadtplanung-hilden.de-> Bebauungsplan-> Hilden-Mitte-> 73A-04 eingesehen werden. 
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Im Zusammenhang mit dem Datenschutz wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein Bauleitplan-
verfahren ein öffentliches Verfahren ist und daher in der Regel alle dazu eingehenden Anregungen im 
Originalzustand (Kopien) in öffentlichen Sitzungen (Fachausschüsse und Rat) beraten und entschieden 
werden, sofern sich nicht aus der Art der Anregungen oder der Person des Betroffenen ausdrückliche 
oder offensichtliche Einschränkungen ergeben. 
 
Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird hingewiesen.  
 
Hilden, den 03.04.2009 
Günter Scheib 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die Veröffentlichung vorstehender Bekanntmachung wird 
hiermit angeordnet.  
 
Hilden, den 03.04.2009 
Günter Scheib 
Bürgermeister 
 
 

4. Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 106 A - 5. Änderung für den Bereich 
Gerresheimer Str./Stockshausstr./Herderstr. und  Trasse der Wuppertaler Stadtwerke 
 

Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 01.04.2009 die 5. Änderung des Bebauungsplan Nr. 
106A gemäß §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung NW vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der z. Zt. 
gültigen Fassung sowie gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 27.12.2006 (BGBl. I S. 3316) 
in der z. Zt. gültigen Fassung unter Berücksichtigung der stattgegebenen Anregungen als Satzung be-
schlossen. 
Dem Satzungsbeschluss liegt die Begründung (inkl. Umweltbericht) mit Stand vom 15.01.09 zugrunde. 
 

Das Plangebiet liegt im nordwestlichen Stadtgebiet und wird im Osten begrenzt durch die Gerresheimer 
Straße, im Süden durch die Stockshausstraße, im Westen durch die Herderstraße und im Norden 
durch die Trasse der Wuppertaler Stadtwerke. 
 

Der Bebauungsplan Nr. 106A, 5. Änderung wird mit Begründung (inkl. Umweltbericht) und der zusam-
menfassenden Erklärung gem. § 10 Abs. 4 BauGB im Verwaltungsgebäude, Am Rathaus 1, 4. Etage, 
Zimmer 449, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt des 
Plans und der Begründung (inkl. Umweltbericht) wird auf Verlangen Auskunft gegeben.  
 

Hinweise: 
 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des BauGB in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27.12.2006 (BGBl. I S. 3316) über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch den Bebauungsplan 
Nr. 106A, 5. Änderung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.  

2. Eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften und der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans gemäß § 214 Abs. 2 BauGB sowie beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB werden gemäß § 215 Abs. 1 BauGB für die Rechtswirksamkeit 
des Bebauungsplanes Nr. 106A, 5. Änderung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Hilden – Planungs- und Vermessungs-
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amt – unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird hiermit auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Ver-
letzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hingewiesen. 

 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen des Bebauungsplans Nr. 
106A, 5. Änderung kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn,  

 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,  
 b) der Bebauungsplan Nr. 106A, 5. Änderung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 

worden,  
 c) der Bürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hilden – Planungs- und Vermes-

sungsamt – vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.  

 

4. Die Vorschriften des § 215 Abs. 1 und 2 BauGB bleiben unberührt. 
 

Der Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 106A, 5. Änderung als Satzung, Ort und Zeit der Auslegung 
sowie die aufgrund des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung NW erforderlichen Hinweise wer-
den hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 106A, 5. Änderung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
in Kraft.  
 

Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird hingewiesen.  
 
Hilden, den 03.04.2009 
Günter Scheib 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die Veröffentlichung vorstehender Bekanntmachung wird 
hiermit angeordnet. 
 
Hilden, den 03.04.2009 
Günter Scheib 
Bürgermeister 
 
 
 

5. Einstellung des Planverfahrens für den Bebauungsplan Nr. 237 für den Bereich 
Düsseldorfer Straße/ Grabenstraße/ Liebigstraße 
 

Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 01.04.2009 nach Vorberatung im Stadtentwicklungs-
ausschuss beschlossen, 
 

 das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 237 für den Bereich Düsseldorfer 
Straße/ Grabenstraße/ Liebigstraße einzustellen sowie den Beschluss zur Aufstellung dieses 
Bebauungsplanes vom 09.09.1998 aufzuheben. 
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Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 237 lag im Westen des Hildener Stadtgebietes. Es wurde 
begrenzt im Norden durch die Düsseldorfer Straße (B 228), im Osten durch die Liebigstraße, im Wes-
ten durch die Grabenstraße und im Süden durch die Nutzungsartengrenze, die über die Parzelle der 
Gemarkung Hilden, Flur 15, Flurstück 460 ca. 30 m südlich der Bessemer Straße von der Grabenstra-
ße bis fast zur Liebigstraße verläuft, und ihre geradlinige Verlängerung zur Verlängerung hin. 
 
Dieser Beschluss wird hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht. 
 
Hilden, den 03.04.2009 
Günter Scheib 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die Veröffentlichung vorstehender Bekanntmachung wird hiermit 
angeordnet. 
 
Hilden, den 03.04.2009 
 
 
Günter Scheib 
Bürgermeister 
 
 
 
 

6. Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 14B, 1. vereinfachte Änderung für den Bereich 
Am Kronengarten / Heiligenstraße als Satzung 
 

Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 01.04.2009 den Bebauungsplan Nr. 14B, 1. verein-
fachte Änderung für den Bereich Am Kronengarten / Heiligenstraße unter Berücksichtigung der stattge-
gebenen Anregungen als Satzung beschlossen.  
 

Die §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung NW vom 14.07.1994 (GV NW S.666) in der zzt. gültigen Fas-
sung sowie gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 13 BauGB in der Fassung vom 
27.12.2006 (BGBl. I S. 3316) in der zzt. gültigen Fassung bilden die rechtlichen Grundlagen des Be-
schlusses. 
 

Das Plangebiet liegt südlich der Straße Am Kronengarten in der Hildener Innenstadt und umfasst die 
Flurstücke 492, 496, 500, 507, 532, 536, 555, 571, 1061, 1064, 1065 und 1066, alle in Flur 49 der Ge-
markung Hilden. 
 

Dem Satzungsbeschluss liegt die Entscheidungsbegründung vom 20.01.2009 zugrunde. 
 

Das Ziel der Änderungsplanung ist es, die Ansiedlung zweier Lebensmittel-Einzelhandelsgeschäfte zu 
ermöglichen und des Weiteren die Nutzung als Parkhaus aufrecht zu erhalten. 
Von einem Umweltbericht wurde im vereinfachten Änderungsverfahren gemäß § 13 Abs. 3 BauGB ab-
gesehen, ein Überblick über die wesentlichen Umweltbelange wird in der Entscheidungsbegründung 
dargestellt. 
 

Der Bebauungsplan Nr. 14B, 1. vereinfachte Änderung wird mit Begründung im Verwaltungsgebäude, 
Am Rathaus 1, 4. Etage, Zimmer 449, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehal-
ten. Über den Inhalt des Planes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben.  
 

Hinweise: 
 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des BauGB in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27.12.2006 (BGBl. I S. 3316) über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch den Bebauungsplan 
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Nr. 14B, 1. vereinfachte Änderung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen.  

 

2. Eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften und der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans gemäß § 214 Abs. 2 BauGB sowie beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB werden gemäß § 215 Abs. 1 BauGB für die Rechtswirksamkeit 
des Bebauungsplanes Nr. 14B, 1. vereinfachte Änderung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von 
einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Hilden – Planungs- und 
Vermessungsamt – unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind. 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird hiermit auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Ver-
letzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hingewiesen. 

 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen des Bebauungsplans Nr. 14B, 1. 
vereinfachte Änderung kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn,  

 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,  
 b) der Bebauungsplan Nr. 14B, 1. vereinfachte Änderung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden,  
 c) der Bürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hilden – Planungs- und Vermes-

sungsamt – vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.  

 

4. Die Vorschriften des § 215 Abs. 1 und 2 BauGB bleiben unberührt. 
 

Der Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 14B, 1. vereinfachte Änderung als Satzung, Ort und Zeit der 
Auslegung sowie die aufgrund des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung NW erforderlichen 
Hinweise werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 14B, 1. vereinfachte Änderung gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB in Kraft.  
 

Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird hingewiesen.  
 
Hilden, den 03.04.2009 
In Vertretung: 
Thiele 
1. Beigeordneter 
 
 
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die Veröffentlichung vorstehender Bekanntmachung wird 
hiermit angeordnet. 
 
 
Hilden, den 03.04.2009 
In Vertretung: 
Thiele 
1. Beigeordneter 
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7. Aufstellungsbeschluss zur Erhaltungssatzung gem. § 172 BauGB für den Bereich 
Ecke Grünstraße/ Kilvertzheide 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 04.02.2009 die Aufstellung 
einer Satzung (Erhaltungssatzung) gemäß § 172 Abs. 1 Nr.1, Abs. 2 und 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der z. Z. gültigen Fassung zur Erhaltung der städtebaulichen Ei-
genart des Gebietes „Kilvertzheide 1 – 10, 11 und 13, Grünstraße 67 – 85( nur ungerade Nummern)“ 
aufgrund seiner heutigen städtebaulichen Gestalt beschlossen. 
 
Das Plangebiet liegt im Eckbereich der Straße Kilvertzheide/Grünstraße. Es umfasst die Flurstücke 
1325 bis 1346, alle in Flur 60 der Gemarkung Hilden. 
 
Mit Hilfe dieser Erhaltungssatzung soll erreicht werden, das Erscheinungsbild der Siedlung Kilvertzhei-
de/Grünstraße, welche in den Jahren 1913/1914 errichtet worden ist und in ihrer Gestaltung durch die 
Hauptideen der Gartenstadt-Bewegung inspiriert worden ist, als Stück Hildener Siedlungsgeschichte für 
künftige Generationen zu bewahren.  
 
Der Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses der Stadt Hilden wird hiermit zur allgemeinen 
Kenntnis gebracht, mit dem Hinweis darauf, dass gem. § 15 Abs. 1 (in Verbindung mit § 172 Abs. 2) 
BauGB zur Sicherung des Erscheinungsbildes die Entscheidungen über Bauanträge bis zu einem Zeit-
raum von 12 Monaten zurückgestellt werden können. 
 
Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird hingewiesen. 
 
Hilden, den 06.04.2009 
Günter Scheib 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die Veröffentlichung vorstehender Bekanntmachung wird 
hiermit angeordnet. 
 
Hilden, den 06.04.2009 
Günter Scheib 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Hilden 

 
8. Parkettrenovierung im Jugendzentrum AREA 51 

 
Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
460 qm Schleifarbeiten, 220 qm Fugenverschluss, 460 qm Grundierung, 460 qm Versiegelung, 
315 m Fußleisten aufarbeiten  
Beginn der Arbeiten: 03.08.2009 
Fertigstellung:  14.08.2009 
 
Die Verdingungsunterlagen können ab dem 08.04.2009 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden per Post, per Fax (02103 / 72 620), per E-Mail 
(vergabestelle@hilden.de) oder im Zimmer 243 angefordert werden.  
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NEU: Ab sofort können die Verdingungsunterlagen auf Wunsch per E-Mail versandt werden. Bei 
einem Versand per E-Mail entfallen evtl. erhobene Verwaltungsgebühren. 
 
Das Angebot muss in deutscher Sprache bis zum 06.05.2009, 10:00 Uhr bei der Zentralen Vergabe-
stelle der Stadt Hilden eingehen. Der Eröffnungstermin findet am 06.05.2009, 10:00 Uhr, im Rathaus 
der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwe-
send sein. 
 
Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch oh-
ne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des An-
gebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende Zah-
lungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. 
Nebenangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ 
und quantitativ gleichwertig sein. 
 
Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Selbstauskunft, dass keine Eintragungen bzgl. Schwarzarbeit, Korruption und/oder Vorteilsnahme im 
Gewerbezentralregister vorhanden sind 

- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen. 
 
Folgende Nachweise sind auf Verlangen vorzulegen: 
- die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu ver-
gebenden Leistung vergleichbar sind  

- die dem Unternehmer für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende tech-
nische Ausrüstung 

- das für die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal. 
 
Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen wird 
nicht akzeptiert. 
 
Die Bieter sind bis zum 27.05.2009 an ihr Angebot gebunden. 
 
Stelle, an die sich der Bewerber/ Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestim-
mungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Tel.: 02104 / 99 – 1441 oder 1413, Fax: 02104 / 99 – 4403. 
 
 

9. Austausch von Spielsand 
 
Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
Ca. 270 cbm Sand ausheben und abfahren; ca. 280 cbm Sand liefern und einbauen; ca, 50 Stck. Ar-
beitsstellen im Stadtgebiet 
Beginn der Arbeiten: 21./22. KW 2009 
Fertigstellung: 25. KW 2009 
 
Die Verdingungsunterlagen können ab dem 13.04.2009 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden per Post, per Fax (02103 / 72 620), per E-Mail 
(vergabestelle@hilden.de) oder im Zimmer 243 angefordert werden.  
 
NEU: Ab sofort können die Verdingungsunterlagen auf Wunsch per E-Mail versandt werden.  
 
Das Angebot muss in deutscher Sprache bis zum 07.05.2009, 10:00 Uhr bei der Zentralen Vergabe-
stelle der Stadt Hilden eingehen. Der Eröffnungstermin findet am 07.05.2009, 10:00 Uhr, im Rathaus 
der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwe-
send sein. 
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Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch oh-
ne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des An-
gebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende Zah-
lungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. 
Nebenangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ 
und quantitativ gleichwertig sein. 
 
Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Selbstauskunft, dass keine Eintragungen bzgl. Schwarzarbeit, Korruption und/oder Vorteilsnahme im 
Gewerbezentralregister vorhanden sind 

- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen. 
 
Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen wird 
nicht akzeptiert. 
 
Die Bieter sind bis zum 20.05.2009 an ihr Angebot gebunden. 
 
Stelle, an die sich der Bewerber/ Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestim-
mungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Tel.: 02104 / 99 – 1441 oder 1413, Fax: 02104 / 99 – 4403. 
 
 

10. Wärmedämmputz Helmholtz-Gymnasium 
 
Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
4.000 qm Arbeits- und Schutzgerüst; 100 St. Schadstellen in versch. Größen mit Betonerhaltungsarbei-
ten; 1.000 qm Reinigung und Fassadenimprägnierung von Klinkerfassaden;  
1.700 qm Wärmedammverbundsystem 
 
Beginn der Arbeiten:  II. BA:  02.07.2009 
      III. BA:  15.07.2010 
      IV. BA:  25.07.2011 
 
Fertigstellung der Arbeiten: II. BA:  21.08.2009 
      III. BA:  03.09.2010 
      IV. BA:  13.09.2011 
 
Die Verdingungsunterlagen können ab dem 13.04.2009 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden per Post, per Fax (02103 / 72 620), per E-Mail 
(vergabestelle@hilden.de) oder im Zimmer 243 angefordert werden.  
 
NEU: Ab sofort können die Verdingungsunterlagen auf Wunsch per E-Mail versandt werden. Bei 
einem Versand per E-Mail entfallen die Verwaltungsgebühren. 
 
Bei Versendung per Post ist je Leistungsverzeichnis ein Entgelt in Höhe von 9 € je Exemplar zu entrich-
ten. Eine Versendung von zwei Exemplaren erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und bei Bezahlung 
des doppelten Entgelts.  Bei Postversand erhöht sich das Entgelt um 2 €. Das Entgelt wird nicht erstat-
tet. Der Betrag ist in bar bei der Zentralen Vergabestelle oder bei der Sparkasse Hilden•Ratingen• 
Velbert (BLZ 334 500 00) auf das Konto Nr. 34 300 566 der Stadtkasse Hilden unter Angabe des 
Kassenzeichens 0300.1000/90012 einzuzahlen. Achtung: Nur mit der korrekten Angabe dieses 
Kassenzeichens ist eine Verbuchung Ihrer Zahlung möglich. Der Einzahlungsbeleg oder Verrech-
nungsscheck ist der Anforderung beizufügen.  
Das Angebot muss in deutscher Sprache bis zum 05.05.2009, 10:00 Uhr bei der Zentralen Vergabe-
stelle der Stadt Hilden eingehen. Der Eröffnungstermin findet am 05.05.2009, 10:00 Uhr, im Rathaus 
der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwe-
send sein. 
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Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch oh-
ne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des An-
gebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende Zah-
lungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. 
Nebenangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ 
und quantitativ gleichwertig sein. 
 
Als Sicherheit für die Vertragserfüllung wird eine Bürgschaft eines in der Europäischen Gemeinschaft 
zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme verlangt. 
 
Als Sicherheit für die Gewährleistung werden 3 v. H. der Abrechnungssumme einbehalten. Der Auf-
tragnehmer kann stattdessen eine Bürgschaft eines in der Europäischen Gemeinschaft zugelassenen 
Kreditinstituts oder Kreditversicherers stellen. 
 
Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Selbstauskunft, dass keine Eintragungen bzgl. Schwarzarbeit, Korruption und/oder Vorteilsnahme im 
Gewerbezentralregister vorhanden sind 

- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen. 
- die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu ver-
gebenden Leistung vergleichbar sind  

- die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten 
Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufsgruppen 

- die dem Unternehmer für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende tech-
nische Ausrüstung 

- das für die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal 
- die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes 
 
Die Bieter sind bis zum 25.05.2009 an ihr Angebot gebunden. 
 
Stelle, an die sich der Bewerber/ Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestim-
mungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Tel.: 02104 / 99 – 1441 oder 1413, Fax: 02104 / 99 – 4403. 
 
 

11. Metallbau- und Verglasungsarbeiten Helmholtz-Gymnasium 
 
Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
 
1.900 qm Ausbau vorhandener Fenster- und Fassadenanlagen; 1.650 qm Lieferung und Montage von 
Aluminium-Fensteranlagen; 250 qm Lieferung und Montage von Aluminium Fassadenanlagen (Pfosten-
Riegel) 
 
Beginn der Arbeiten:  II. BA:  02.07.2009 
      III. BA:  15.07.2010 
      IV. BA:  25.07.2011 
Fertigstellung der Arbeiten: II. BA:  14.08.2009 
      III. BA:  27.08.2010 
      IV. BA:  06.09.2011 
    
Die Verdingungsunterlagen können ab dem 13.04.2009 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden per Post, per Fax (02103 / 72 620), per E-Mail 
(vergabestelle@hilden.de) oder im Zimmer 243 angefordert werden.  
 
NEU: Ab sofort können die Verdingungsunterlagen auf Wunsch per E-Mail versandt werden. Bei 
einem Versand per E-Mail entfallen die Verwaltungsgebühren. 
 
Bei Versendung per Post ist je Leistungsverzeichnis ein Entgelt in Höhe von 20 € je Exemplar zu ent-
richten. Eine Versendung von zwei Exemplaren erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und bei Bezah-
lung des doppelten Entgelts.  Bei Postversand erhöht sich das Entgelt um 3 €. Das Entgelt wird nicht 
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erstattet. Der Betrag ist in bar bei der Zentralen Vergabestelle oder bei der Sparkasse Hilden•Ratingen• 
Velbert (BLZ 334 500 00) auf das Konto Nr. 34 300 566 der Stadtkasse Hilden unter Angabe des 
Kassenzeichens 0300.1000/90013 einzuzahlen. Achtung: Nur mit der korrekten Angabe dieses 
Kassenzeichens ist eine Verbuchung Ihrer Zahlung möglich. Der Einzahlungsbeleg oder Verrech-
nungsscheck ist der Anforderung beizufügen.  
Das Angebot muss in deutscher Sprache bis zum 05.05.2009, 11:00 Uhr bei der Zentralen Vergabe-
stelle der Stadt Hilden eingehen. Der Eröffnungstermin findet am 05.05.2009, 11:00 Uhr, im Rathaus 
der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwe-
send sein. 
 
Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch oh-
ne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des An-
gebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende Zah-
lungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. 
Nebenangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ 
und quantitativ gleichwertig sein. 
 
Als Sicherheit für die Vertragserfüllung wird eine Bürgschaft eines in der Europäischen Gemeinschaft 
zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme verlangt. 
 
Als Sicherheit für die Gewährleistung werden 3 v. H. der Abrechnungssumme einbehalten. Der Auf-
tragnehmer kann stattdessen eine Bürgschaft eines in der Europäischen Gemeinschaft zugelassenen 
Kreditinstituts oder Kreditversicherers stellen. 
 
Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Selbstauskunft, dass keine Eintragungen bzgl. Schwarzarbeit, Korruption und/oder Vorteilsnahme im 
Gewerbezentralregister vorhanden sind 

- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen. 
- die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu ver-
gebenden Leistung vergleichbar sind  

- die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten 
Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufsgruppen 

- die dem Unternehmer für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende tech-
nische Ausrüstung 

- das für die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal 
- die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes 
 
Die Bieter sind bis zum 25.05.2009 an ihr Angebot gebunden. 
 
Stelle, an die sich der Bewerber/ Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestim-
mungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Tel.: 02104 / 99 – 1441 oder 1413, Fax: 02104 / 99 – 4403. 
 
 


